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Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnis zum 
Erwerb der staatlichen Anerkennung sozialpädagogischer 
Berufe 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der/die Studentin _____________________________, geboren am _______________ (bitte 

durch aktuellen Studierendenausweis nachweisen lassen) studiert im Studiengang „Soziale 

Arbeit“ unserer Fakultät „Angewandte Sozialwissenschaften“.  

Mit erfolgreichem Studienabschluss wird durch unsere Hochschule im Auftrag des Ministeriums 

für Soziales, Familie und Gesundheit gemäß § 4 Abs. 1 des Thüringer Sozialberufe-

Anerkennungsgesetzes (ThürSozAnerkG vom 10.10.2007, Gesetz- und Verordnungsblatt für 

den Freistaat Thüringen, Nr.9, 30.10.2007) die staatliche Anerkennung verliehen. Die staatliche 

Anerkennung ist unter anderem eine grundsätzliche Voraussetzung, um eine Tätigkeit 

auszuüben, die Kontakte zu Minderjährigen beinhaltet. 

Dazu muss ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis zur Prüfung der persönlichen 

Eignung gemäß §72a SGB VIII vorgelegt werden. Dies ist eine schriftliche Bestätigung gemäß 

§30a Abs. 2 BZRG.  

Bitte stellen Sie das erweiterte Führungszeugnis dem/der StudentIn persönlich aus. 

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an eine/n MitarbeiterIn der Fakultät (Tel. 0361-6700531) 

wenden.  

Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
_____________________________    Erfurt, den___________ 
Dekanat  
Angewandte Sozialwissenschaften 
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Besucheradresse 
Altonaer Straße 25  
99085 Erfurt 

Telefon 0361 6700-0 
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Umsatzsteuer-ID-Nr. 
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